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1. Einleitung und Rechtslage in Deutschland 

Zeugenvernehmungen in strafgerichtlichen Hauptverhandlungen können mitunter in die Persön-
lichkeitsrechte der Befragten eingreifen. Im Rahmen von Zeugenvernehmungen bestehen in 
Deutschland daher bestimmte Schutzmechanismen. 

Der Ablauf einer Zeugenvernehmung in Strafverfahren ist in den §§ 48 ff. Strafprozessordnung 
(StPO)1 geregelt. Zentral ist hierbei insbesondere das Zeugnisverweigerungsrecht nach den 
§§ 52 ff. StPO, welches das Verhältnis des Beschuldigten zu aussageberechtigten Zeugen betrifft. 
Das Zeugnisverweigerungsrecht berechtigt den Zeugen vor Gericht oder anderen staatlichen Stel-
len, die Aussage in Bezug auf den Beschuldigten teilweise oder umfassend zu verweigern.2 Die 
StPO differenziert nach Zeugnisverweigerungsrecht – in Bezug auf den Beschuldigten – aus per-
sönlichen Gründen (§ 52 StPO) und aus beruflichen Gründen (§§ 53, 53a StPO – etwa Berufs-
gruppen, die der Schweigepflicht unterliegen: Geistliche, Anwälte, Ärzte, Apotheker oder Journa-
listen und deren mitwirkenden Personen). Das Zeugnis aus persönlichen Gründen verweigern 
können die nach § 52 Absatz 1 StPO abschließend aufgeführten Angehörigen des Beschuldigten, 
also der Verlobte des Beschuldigten (Nr. 1); der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe 
nicht mehr besteht (Nr. 2.); der Lebenspartner des Beschuldigten, auch wenn die Lebenspartner-
schaft nicht mehr besteht (Nr. 2a) sowie, wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt 
oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad 
verschwägert ist oder war (Nr. 3). Das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 Absatz 1 StPO trägt 
mithin der besonderen Situation eines Zeugen Rechnung, sich als Angehöriger des Beschuldigten 
in die Zwangslage versetzt zu sehen, entweder den Angehörigen zu belasten und damit zu dessen 
Verurteilung beizutragen oder selbst die Unwahrheit sagen zu müssen.3 Schutzgut ist demnach 
der Familienfrieden, der nicht durch eine den Beschuldigten belastende Aussage des mit ihm 
verwandten Zeugen gestört werden soll.4 

Kommt es zu einer Zeugenvernehmung, die mitunter Fragen zur Privat- oder Intimsphäre des 
Zeugen erfordert, normiert § 68a Absatz 1 StPO, dass Fragen nach Tatsachen, die dem Zeugen 
oder einer Person, die im Sinne des § 52 Absatz 1 StPO sein Angehöriger ist, zur Unehre gerei-
chen können oder deren persönlichen Lebensbereich betreffen, nur gestellt werden sollen, wenn 
es unerlässlich ist. Unerlässlich ist die Befragung jedoch nur dann, wenn sonst die Wahrheit 
nicht aufgeklärt werden kann.5 

 

1 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt 
durch Artikel 13a des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist, abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/StPO.pdf (Stand dieser und sämtlicher nachfolgender Online-Quellen: 
16.04.2024). 

2 Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 66. Auflage 2023, § 52 StPO Rn. 21. 

3 Schmitt, a.a.O., § 52 StPO Rn.1. 

4 Bader, in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 9. Auflage 2023, § 52 StPO Rn.1; Kreicker, in: Mün-
chener Kommentar zur StPO, 2. Auflage 2023, § 52 StPO Rn. 1. 

5 Maier, in: Münchener Kommentar zur StPO, 2. Auflage 2023, § 68a StPO Rn. 10. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/StPO.pdf
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In Ergänzung zu dieser Beschränkung des Fragerechts aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes 
regelt im Falle einer Vernehmung von schutzwürdigen Opfern insbesondere § 171b Gerichtsver-
fassungsgesetz (GVG)6 den Ausschluss der Öffentlichkeit von der gemäß § 169 Absatz 1 Satz 1 
GVG grundsätzlich öffentlichen Verhandlung. Das ist in der Regel etwa in Verfahren wegen Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184k des Strafgesetzbuchs (StGB)7) oder 
gegen das Leben (§§ 211 bis 222 StGB) oder wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 
StGB) der Fall. Das Gericht kann die Prozessbeteiligten in diesem Fall darüber hinaus zur Ver-
schwiegenheit verpflichten (§ 174 Absatz 3 GVG). 

Vor diesem Hintergrund sind die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages gebeten 
worden, die insoweit in anderen Ländern geltenden Regelungen zum strafprozessualen Zeugnis-
verweigerungsrecht von Familienangehörigen des Beschuldigten sowie weitere spezielle Schutz-
mechanismen bei Vernehmungen von Zeugen in strafgerichtlichen Hauptverhandlungen von Se-
xualstrafverfahren darzustellen. Nachfolgend wird die Rechtslage ausgewählter Staaten daher 
summarisch wiedergegeben.8 

2. Rechtslage im Ausland 

2.1. Frankreich 

In Frankreich bestimmt sich die Zeugeneigenschaft nach Artikel 437 des französischen Strafpro-
zessgesetzes9, wonach Zeuge ist, wer einen Eid ablegt. 

Artikel 448 des französischen Strafprozessgesetzes legt demgegenüber fest, dass folgenden Aussa-
gen ohne Eidesleistung entgegengenommen werden: 

  1. Vom Vater, von der Mutter oder von jedem anderen Verwandten in aufsteigender Linie des 
Angeklagten oder eines der Angeklagten, der in derselben Sache anwesend und beteiligt ist; 

  2. des Sohnes, der Tochter oder eines anderen Nachkommens; 

  3. Brüder und Schwestern; 

  4. Verwandte des gleichen Grades; 

  5. Ehemann oder Ehefrau; dieses Verbot gilt auch nach einer Scheidung. 

 

6 Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt 
durch Artikel 14a des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist, abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/GVG.pdf. 

7 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist, abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/. 

8 Die Angaben zur Rechtslage im Ausland beruhen auf den Auskünften der jeweiligen Parlamentsverwaltung. 

9 Code de procédure pénale, abrufbar in französischer Sprache unter https://www.le-
gifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/2024-02-05. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/GVG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/2024-02-05
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/2024-02-05
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Demnach ist diesen Personen in Strafsachen die Zeugeneigenschaft entzogen und sie können nur 
zu Informationszwecken gehört werden. 

Artikel 400 des Strafprozessgesetzes normiert den Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Gericht 
kann durch eine zu begründende Entscheidung anordnen, dass die Sache unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit verhandelt wird. In diesem Fall stellt das Gericht fest, dass die öffentliche Ord-
nung, die Ruhe des Verfahrens, die Würde der Person oder das Interesse eines Dritten gefährdet 
ist. 

Bei einer Vernehmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind der Angeklagte, seine Anwälte 
und enge Familienangehörige des Aussagenden zugelassen. Darüber hinaus werden bei Verneh-
mungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestimmte Dokumente nicht zur Fallakte gelegt, um 
so etwa eine Offenlegung des Vernehmungsprotokolls zu verhindern. Aufgrund ihres außerge-
wöhnlichen und abweichenden Charakters betrifft das Verfahren unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit nur die Verhandlung und die Erörterungen, nicht aber die Verkündung der Entscheidung 
in der Sache. Diese bleibt öffentlich. 

Darüber hinaus sieht das französische Recht vor, dass das Verfahren in bestimmten Fällen unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Artikel 306 des Strafprozessgesetzes legt fest: 

  „Wird ein Verfahren wegen Vergewaltigung oder Folter und barbarischer Handlungen in Ver-
bindung mit sexueller Nötigung, Menschenhandel oder schwerer Zuhälterei eingeleitet, die 
nach den Artikeln 225-7 bis 225-9 des Strafgesetzbuchs strafbar sind, kann das Verfahren un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wenn das Opfer, das Zivilpartei ist, oder eines 
der Opfer, das Zivilpartei ist, dies beantragt; in den anderen Fällen kann das Verfahren nur 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wenn das Opfer, das Zivilpartei ist, oder ei-
nes der Opfer, das Zivilpartei ist, nicht widerspricht. 

  Das Urteil in der Hauptsache muss immer in öffentlicher Sitzung ergehen.“ 

Eine Reform des französischen Strafverfahrens in Hinblick auf Vernehmungen in strafgerichtli-
chen Hauptverhandlungen soll es in absehbarer nicht geben. 

2.2. Polen 

Nach polnischem Recht können Familienangehörige des Angeklagten die Aussage verweigern. 
Dieses Recht wird den „nächsten Angehörigen“ des Angeklagten durch Artikel 182 des Gesetzes 
vom 6. Juni 1997 - Strafprozessordnung (konsolidierte Fassung Gesetzblatt 2024 Punkt 37)10 ein-
geräumt. Dieser lautet: 

  „§ 1 Die dem Beschuldigten am nächsten stehende Person kann die Aussage verweigern. 

  § 2 Das Zeugnisverweigerungsrecht besteht trotz der Beendigung der Ehe oder der Adoption 
fort. 

 

10 Polnische Strafprozessordnung in polnischer Sprache, abrufbar unter: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-
load.xsp/WDU20240000037/O/D20240037.pdf. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000037/O/D20240037.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000037/O/D20240037.pdf
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  § 3 Das Zeugnisverweigerungsrecht gilt auch für einen Zeugen, der in einem anderen anhän-
gigen Verfahren der Mittäterschaft an der untersuchten Straftat beschuldigt wird.“ 

Die Definition des Begriffs „nächster Angehöriger“ findet sich in Artikel 115 § 11 des Gesetzes 
vom 6. Juni 1997 - Strafgesetzbuch (konsolidierte Fassung GBl. 2024 Nr. 17)11. Nach dieser Defi-
nition ist der nächste Angehörige der Ehegatte oder der Lebenspartner, ein Verwandter in gerader 
Linie, Geschwister, ein Verwandter durch Heirat in derselben Linie oder in demselben Grad so-
wie eine Person, die in einem Adoptionsverhältnis steht. 

Macht ein nächster Angehöriger von dem Zeugnisverweigerungsrecht keinen Gebrauch, ist er ge-
mäß Artikel 183 § 1 der Strafprozessordnung berechtigt, die Antwort auf einzelne Fragen zu ver-
weigern, wenn die Antwort ihn selbst oder einen nächsten Angehörigen wegen einer Straftat oder 
eines Steuervergehens belasten könnte. Nach Artikel 183 § 2 der Strafprozessordnung kann ein 
Zeuge verlangen, dass die Vernehmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wird, 
wenn seine Aussage ihn oder seine Angehörigen entehren könnte. Darüber hinaus kann nach Ar-
tikel 185 der Strafprozessordnung eine Person, die in einem besonders engen persönlichen Ver-
hältnis zum Beschuldigten steht, von der Pflicht zur Aussage oder zur Beantwortung von Fragen 
befreit werden, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellt. 

Die Vernehmung im Rahmen von Vergewaltigungsdelikten regeln Artikel 185a ff. der Strafpro-
zessordnung: 

Artikel 185a der Strafprozessordnung bestimmt: 

  „§ 1 Bei Straftaten, die unter Anwendung von Gewalt oder rechtswidrigen Drohungen oder 
im Sinne der Kapitel XXIII, XXV und XXVI des Strafgesetzbuches begangen wurden, wird ein 
Opfer, das zum Zeitpunkt der Vernehmung das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nur 
dann als Zeuge vernommen, wenn seine Aussage für die Entscheidung des Falles von erhebli-
cher Bedeutung sein kann, und nur einmal, es sei denn, es kommen wesentliche Umstände 
ans Licht, deren Klärung eine erneute Vernehmung erfordert, oder dem Beweisantrag des Be-
schuldigten, der zum Zeitpunkt der ersten Vernehmung des Opfers noch keinen Verteidiger 
hatte, wird stattgegeben.“ 

Artikel 185c der Strafprozessordnung legt fest: 

  „§ 1 In Fällen von Straftaten im Sinne der Artikel 197 - 199 des Strafgesetzbuches muss sich 
die vom Geschädigten vorgelegte Strafanzeige auf die wichtigsten Tatsachen und Beweismit-
tel beschränken. 

  § 1a. In Fällen der in § 1 genannten Straftaten wird ein Opfer, das zum Zeitpunkt der Verneh-
mung 15 Jahre oder älter ist, nur dann als Zeuge vernommen, wenn seine Aussage für den 
Ausgang des Verfahrens von Bedeutung sein kann, und nur einmal, es sei denn, dass wesent-
liche Umstände zutage treten, deren Klärung eine erneute Vernehmung erfordert, oder wenn 

 

11 Polnisches Strafgesetzbuch in polnischer Sprache, abrufbar unter: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/down-
load.xsp/WDU20240000017/O/D20240017.pdf. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000017/O/D20240017.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000017/O/D20240017.pdf
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einem Beweisantrag des Beschuldigten, der zum Zeitpunkt der ersten Vernehmung des Op-
fers keinen Verteidiger hatte, stattgegeben wird. 

  § 2 Die Vernehmung des in § 1a genannten Opfers als Zeuge wird vom Gericht so bald wie 
möglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Antrags unter Beizie-
hung eines psychologischen Sachverständigen durchgeführt. Der Staatsanwalt, Verteidiger 
und der Anwalt des Opfers haben das Recht, an der Anhörung teilzunehmen. In der Haupt-
verhandlung wird die Bild- und Tonaufzeichnung der Vernehmung abgespielt und das Ver-
nehmungsprotokoll verlesen.“ 

Die Durchführung des Verfahrens ist in Artikel 185f der Strafprozessordnung festgelegt. Die Ver-
nehmung findet in geeigneten Räumlichkeiten am Sitz des Gerichts oder außerhalb des Gerichts-
gebäudes statt. Vor der ersten Vernehmung wird die zu vernehmende Person über den Ablauf, 
die Art und Weise und die Bedingungen der Vernehmung unterrichtet. 

Reformvorhaben des polnischen Strafverfahrens in Hinblick auf Zeugenvernehmungen in strafge-
richtlichen Hauptverhandlungen bestehen derzeit nicht. 

2.3. Portugal 

Gemäß Artikel 134 der portugiesischen Strafprozessordnung12 können Verwandte in gerader Li-
nie, Geschwister, Verschwägerte bis zum zweiten Grad, Adoptiveltern, Adoptivkinder und der 
Ehegatte des Beschuldigten oder der mit ihm unter eheähnlichen Bedingungen zusammenlebt, 
die Aussage verweigern. Darüber hinaus können Personen, die mit dem Beschuldigten verheira-
tet waren oder zusammengelebt haben, die Aussage zu Tatsachen verweigern, die sich während 
der Ehe oder des Zusammenlebens ereignet haben. 

Der Status des Opfers im Strafverfahren wird durch das Gesetz Nr. 130/201513 vom 4. September 
geregelt. Gemäß Artikel 4 dieses Gesetzes wird den Opfern eine Behandlung garantiert, die ihre 
persönliche Würde in allen Phasen und Instanzen respektiert. Das Opfer hat das Recht, in einem 
informellen und privaten Rahmen unter Bedingungen angehört zu werden, die geeignet sind, 
eine sekundäre Viktimisierung zu verhindern und unangemessenen Druck zu vermeiden. 

Derzeit gibt es in Portugal keine Gesetzgebungsverfahren im Hinblick auf Zeugenvernehmungen 
in strafgerichtlichen Hauptverhandlungen. 

 

12 Código de Processo Penal – CPP, abrufbar in portugiesischer Sprache unter: https://diariodarepublica.pt/dr/le-
gislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075. 

13 Estatuto da Vítima, abrufbar in portugiesischer Sprache unter: https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-conso-
lidada/lei/2015-70200875. 

https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075
https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1987-34570075
https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2015-70200875
https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2015-70200875
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2.4. Schweden 

Nach schwedischem Recht können Familienangehörige des Angeklagten die Aussage verweigern. 
Abschnitt 3 Kapitel 36 Absatz 3 der schwedischen Gerichtsverfassung14 lautet wie folgt: 

  „Ein Ehegatte, ein früherer Ehegatte, ein Blutsverwandter oder ein Verwandter in gerader auf- 
oder absteigender Linie oder ein Geschwisterteil einer Partei oder eine Person, die mit einer 
Partei so verwandt ist, dass einer von ihnen mit einem Geschwisterteil des anderen verheira-
tet ist oder war, oder eine Person, die mit einer Partei entsprechend verwandt ist, ist nicht 
verpflichtet auszusagen.“ 

Die Formulierung „einer Partei“ bedeutet dabei, dass der Abschnitt sowohl für Verwandte des 
Beschuldigten als auch des Geschädigten gilt. Verwandte, die sich für eine Aussage entscheiden, 
werden grundsätzlich wie jeder andere Zeuge behandelt. Verwandte des Beschuldigten leisten 
jedoch keinen Eid (Abschnitt 3 Kapitel 36 Absatz 13 der schwedischen Gerichtsverfassung). 

Abschnitt 3 Kapitel 36 Absatz 6 der schwedischen Gerichtsverfassung bestimmt: 

  „Ein Zeuge kann die Aussage über einen Umstand verweigern, der offenbaren würde, dass er 
oder eine mit ihm im Sinne von Abschnitt 3 verbundene Person eine strafbare oder unehren-
hafte Handlung begangen hat. Ferner kann ein Zeuge die Aussage verweigern, wenn damit 
die Preisgabe eines Geschäftsgeheimnisses verbunden sein sollte, es sei denn, dass ein außer-
ordentlicher Grund für die Vernehmung des Zeugen in dieser Angelegenheit vorliegt.“ 

Gemäß Abschnitt 1 Kapitel 5 der schwedischen Gerichtsverfassung sind Gerichtsverhandlungen 
öffentlich. In Bezug auf das Recht auf Privatsphäre kann das Gericht den Ausschluss der Öffent-
lichkeit anordnen, wenn davon auszugehen ist, dass bei einer Anhörung Informationen offenge-
legt werden, die der Geheimhaltung unterliegen. 

In Bezug auf die Mechanismen zum Schutz der Opfer während des Strafverfahrens können die 
folgenden Punkte hervorgehoben werden: 

– Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass ein Geschädigter (Opfer) sich nicht traut, wäh-
rend der Vernehmung die Wahrheit zu sagen, weil eine bestimmte Partei oder ein bestimm-
ter Zuhörer anwesend ist, kann das Gericht anordnen, dass die Partei oder der Zuhörer 
während der Vernehmung nicht anwesend ist (Abschnitt 3 Kapitel 37 Absatz 3 der schwe-
dischen Gerichtsverfassung). Dies gilt auch für Zeugen (Abschnitt 3 Kapitel 36 Absatz 18 
der schwedischen Gerichtsverfassung). 

– Geschädigte, die während eines Sexualstrafverfahrens persönliche Unterstützung benöti-
gen, haben das Recht eine sogenannte Unterstützungsperson zu bestellen (§ 15 Kapitel 20 
der schwedischen Gerichtsverfassung). Eine solche kann beispielsweise ein Verwandter, 
ein Vertreter eines Opfer- oder Frauenhauses oder ein Schul- oder Krankenhausbetreuer 

 

14 Englische Übersetzung der schwedischen Gerichtsverfassung im entsprechenden Abschnitt https://www.rege-
ringen.se/contentassets/5503f73d320b4de5bb521dd7ee07500a/the-swedish-code-of-judicial-procedure/. 

https://www.regeringen.se/contentassets/5503f73d320b4de5bb521dd7ee07500a/the-swedish-code-of-judicial-procedure/
https://www.regeringen.se/contentassets/5503f73d320b4de5bb521dd7ee07500a/the-swedish-code-of-judicial-procedure/
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sein. Das Gericht entscheidet, ob die beantragte Person geeignet ist oder nicht. Die Haupt-
aufgabe der Unterstützungsperson besteht in der persönlichen und moralischen Unterstüt-
zung während der Verhandlung. Eine Unterstützungsperson darf keine Rechtshandlungen 
für den Geschädigten vornehmen. 

Im Juni 2022 wurden Änderungen an den schwedischen Datenschutzgesetzen vorgenommen, um 
Personen zu schützen, die an Gerichtsverfahren teilnehmen. Eine Änderung sieht unter anderem 
die Vertraulichkeit der Kontaktdaten von Personen in öffentlichen Gerichten vor. Die Vertrau-
lichkeit gilt auch für den Aufenthaltsort einer Person, die per Ton- oder Videoübertragung an ei-
ner Verhandlung vor Gericht teilnimmt. 

Im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen in Strafverfahren läuft derzeit eine Untersuchung 
über anonyme Zeugen.15 

2.5. Spanien 

In Spanien gab es in den letzten Jahren Bestrebungen, das Zeugnisverweigerungsrecht und die 
Mechanismen zum Schutz der Opfer im Rahmen von Strafverfahren zu reformieren, um „durch 
geeignete Gesetzesänderungen Straffreiheit für Täter zu vermeiden, die sich aus den derzeitigen 
gesetzlichen Bestimmungen über das Recht auf Befreiung von der Zeugenaussage ergeben 
kann“16. 

In Folge der Diskussion wurde das spanische Strafprozessrecht im Jahr 2021 zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen dahingehend geändert, dass die Möglichkeit der Zeugnisverweigerung 
bei geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gewalt gegen Minderjährige abgeschafft wurde. In Arti-
kel 416 der spanischen Strafprozessordnung17 heißt es nun dazu: 

  „Von der Aussagepflicht sind befreit: 

1. die Verwandten des Beschuldigten in gerader auf- und absteigender Linie, sein Ehegatte 
oder eine Person, die mit ihm durch eine der Ehe vergleichbare faktische Beziehung verbun-
den ist, seine Bluts- oder Uterusgeschwister und Blutsverwandte bis zum zweiten Grad. Der 
Ermittlungsrichter weist den unter den vorstehenden Absatz fallenden Zeugen darauf hin, 
dass er nicht verpflichtet ist, gegen den Beschuldigten auszusagen, dass er jedoch alle ihm 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen abgeben kann. 

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes sind in den folgenden Fällen nicht anwendbar: 

1. Wenn der Zeuge die gesetzliche Vertretung oder die faktische Vormundschaft für das min-
derjährige Opfer oder eine besonders schutzbedürftige Person mit Behinderung übernommen 
hat. 

 

15 Webseite der schwedischen Regierung, https://www.regeringen.se/. 

16 Maßnahme 142 des Staatlichen Pakts gegen geschlechtsspezifische Gewalt. 

17 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, abrufbar in 
spanischer Sprache unter: https://boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf. 

https://www.regeringen.se/
https://boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
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2. Wenn es sich um eine schwere Straftat handelt, der Zeuge volljährig ist und das Opfer min-
derjährig oder eine behinderte Person ist, die besonderen Schutz benötigt. 

3. Wenn der Zeuge aufgrund seines Alters oder seiner Behinderung nicht in der Lage ist, die 
Bedeutung der Befreiung zu verstehen. Zu diesem Zweck hört der Richter die betroffene Per-
son vorher an und kann zur Klärung die Hilfe von Sachverständigen in Anspruch nehmen. 

4. Wenn der Zeuge in dem Verfahren als Privatankläger auftritt oder aufgetreten ist. 

5. Wenn der Zeuge sich bereit erklärt hat, während des Verfahrens auszusagen, nachdem er 
ordnungsgemäß über sein Recht, die Aussage zu verweigern, belehrt wurde. 

[…] 

Steht einer der Zeugen in der in den vorstehenden Absätzen genannten Beziehung zu einem 
oder mehreren Angeklagten, so ist er verpflichtet, über die anderen auszusagen, es sei denn, 
dass seine Aussage seinen Verwandten oder den Angeklagten gefährden könnte.“ 

Weitere besondere Mechanismen zum Schutz von Opfern, insbesondere von Sexualstraftaten, 
sind in Titel III des Gesetzes über die Opfer von Straftaten18 enthalten. Artikel 19 lautet: 

  „Die für die Ermittlung, Verfolgung und Verhandlung von Straftaten zuständigen Behörden 
und Beamten ergreifen im Einklang mit den Bestimmungen der Strafprozessordnung die er-
forderlichen Maßnahmen, um das Leben des Opfers und seiner Familienangehörigen, seine 
körperliche und seelische Unversehrtheit, seine Freiheit, seine Sicherheit, seine sexuelle 
Freiheit und seine Entschädigung zu gewährleisten sowie seine Privatsphäre und seine 
Würde angemessen zu schützen, insbesondere wenn es Aussagen macht oder vor Gericht aus-
sagen muss, und um die Gefahr einer sekundären oder wiederholten Viktimisierung zu ver-
meiden. Bei minderjährigen Opfern achtet die Staatsanwaltschaft insbesondere auf die Ein-
haltung dieses Rechts auf Schutz, indem sie Maßnahmen ergreift, die dem Wohl des Opfers 
entsprechen, wenn dies erforderlich ist, um den Schaden zu verhindern oder zu verringern, 
der dem Opfer durch den Verlauf des Verfahrens entstehen kann.“ 

In Artikel 20 Titel III des Gesetzes über die Opfer von Straftaten heißt es in Bezug auf den Kon-
takt zwischen Opfer und Beschuldigtem: 

  „Die Räumlichkeiten, in denen das Strafverfahren, einschließlich der Ermittlungsphase, 
durchgeführt wird, sind so einzurichten, dass ein direkter Kontakt zwischen den Opfern und 
ihren Angehörigen einerseits und der verdächtigten oder beschuldigten Person andererseits, 
gemäß der Strafprozessordnung und unbeschadet der Bestimmungen der folgenden Artikel, 
vermieden wird.“ 

Bezüglich des Schutzes der Intimsphäre wird in Artikel 22 Titel III des Gesetzes über die Opfer 
von Straftaten erklärt: 

 

18 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, abrufbar in spanischer Sprache unter: 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
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  „Richter, Gerichte, Staatsanwälte und andere mit den strafrechtlichen Ermittlungen betraute 
Behörden und Beamte sowie alle Personen, die in irgendeiner Weise in das Verfahren eingrei-
fen oder daran teilnehmen, ergreifen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Geset-
zes die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre aller Opfer und ihrer Fami-
lien, insbesondere um die Verbreitung von Informationen zu verhindern, die die Identifizie-
rung von minderjährigen oder behinderten Opfern, die eines besonderen Schutzes bedürfen, 
erleichtern könnten.“ 

Artikel 23 Titel III des Gesetzes über die Opfer von Straftaten bestimmt: 

  „Die Festlegung der in den folgenden Artikeln geregelten Schutzmaßnahmen, die ergriffen 
werden sollten, um das Opfer vor erheblichem Schaden zu bewahren, der sich sonst aus dem 
Verfahren ergeben könnte, erfolgt nach einer Bewertung der besonderen Umstände im Einzel-
fall. [...] Besondere Berücksichtigung findet das Schutzbedürfnis von Opfern unter anderem 
bei Straftaten gegen die sexuelle Freiheit oder Unversehrtheit.“ 

Besondere Maßnahmen für Opfer von Sexualstraftaten sind in Artikel 26 Titel III des Gesetzes 
über die Opfer von Straftaten enthalten: 

  „a) Die während der Ermittlungsphase eingegangenen Aussagen werden audiovisuell aufge-
zeichnet und können in den Fällen und unter den Bedingungen, die in der Strafprozessord-
nung festgelegt sind, in der Hauptverhandlung wiedergegeben werden. b) Die Aussage kann 
durch Sachverständige aufgenommen werden.“ 

Weitere Reformvorhaben bestehen derzeit nicht. 

3. Fazit 

Wie die vorhergehende Länderübersicht zeigt, gibt es analog zur Rechtslage in Deutschland in 
allen dargestellten Ländern Regelungen zum strafprozessualen Zeugnisverweigerungsrecht von 
Familienangehörigen des Beschuldigten, die sich vereinzelt verschieden gestalten. Ferner beste-
hen in den meisten dargestellten Ländern teilweise umfassende Schutzmechanismen bei Verneh-
mungen von Zeugen in strafgerichtlichen Hauptverhandlungen in Sexualstrafverfahren, die sich 
in ihrer Reichweite jedoch im Detail oftmals unterscheiden. Reformvorhaben wurden vor einigen 
Jahren in Schweden und Spanien durch Gesetzesänderungen in Bezug auf Opferschutzmechanis-
men im Rahmen von Strafprozessen durchgeführt. So hat Schweden im Jahr 2022 etwa zum 
Schutz der Vertraulichkeit der Kontaktdaten von Personen in öffentlichen Gerichten seine Daten-
schutzgesetze überarbeitet. Zudem läuft derzeit in Schweden im Zusammenhang mit Schutzmaß-
nahmen in Strafverfahren eine Untersuchung über anonyme Zeugen. Spanien hat im Jahr 2021 
das spanische Strafprozessrecht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen dahingehend geän-
dert, dass die Möglichkeit der Zeugnisverweigerung bei Sexual- und Gewaltdelikten gegen Min-
derjährige abgeschafft wurde. 

*** 
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